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Leitsätze:

1. Die Bildung von angemessenen Rücklagen gehört zu einer geordneten
Haushaltsführung. Daher handelt es sich bei den Mitteln für angemessene
Rücklagen ebenfalls um Kosten der Industrie- und Handelskammer im Sinne des
§ 3 Abs. 2 IHKG (Anschluss an BVerwG, Urteil vom 26. Juni 1990 - 1 C 45.87 -
Buchholz 430.3 Kammerbeiträge Nr. 22 S. 12 f.).

2. Besteht bei der Bildung des Haushaltsansatzes für eine Rücklage nach dem
Finanzstatut der Industrie- und Handelskammer ein Beurteilungsspielraum, darf
das Verwaltungsgericht nicht seine Beurteilung an die Stelle der behördlichen
Einschätzung setzen. Es hat jedoch zu prüfen, ob allgemeingültige
Wertungsmaßstäbe, insbesondere das haushaltsrechtliche Gebot der
Schätzgenauigkeit, beachtet sind.
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hat der 10. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 9. Dezember 2015 durch den  
Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts Prof. Dr. Dr. h.c. Rennert,  
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Häußler, 
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Hoock,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Rublack und  
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Seegmüller 
 
 
ohne mündliche Verhandlung für Recht erkannt: 
 
 

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Ober-
verwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 23. September 
2014 geändert. Die Berufung der Beklagten gegen das Ur-
teil des Verwaltungsgerichts Koblenz vom 25. November 
2013 wird insgesamt zurückgewiesen. 
 
Die Beklagte trägt die Kosten des Berufungs- und des Re-
visionsverfahrens. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Die Klägerin ist Mitglied der beklagten Industrie- und Handelskammer. Sie wen-

det sich gegen die Höhe ihrer Beiträge. 

 

Zur Begründung ihrer Klage gegen den Beitragsbescheid vom 17. November 

2011, mit dem die Beklagte die Beiträge für die Jahre 2005 bis 2008 festsetzte, 

und den Widerspruchsbescheid vom 9. Januar 2012 hat die Klägerin im We-

sentlichen geltend gemacht, dass die Beklagte bei der Beitragskalkulation 

Überschüsse aus den Vorjahren unberücksichtigt gelassen und unangemessen 

hohe Rücklagen gebildet habe. Das Verwaltungsgericht hat die angefochtenen 
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Bescheide aufgehoben und zur Begründung ausgeführt, die Beklagte habe in 

allen vier Jahren bei der Festlegung der Liquiditäts- und Ausgleichsrücklage 

von ihrem Ermessen fehlerhaft Gebrauch gemacht. Eine Liquiditätsrücklage zur 

Zwischenfinanzierung verspätet eingehender Beiträge und eine Ausgleichsrück-

lage zur Abdeckung von Beitragsausfällen in Höhe von jeweils 50 % des Jah-

resfinanzbedarfs seien unverhältnismäßig hoch. Diese Rücklagen überstiegen 

das abzudeckende Risiko um ein Vielfaches. 

 

Auf die Berufung der beklagten Industrie- und Handelskammer hat das Ober-

verwaltungsgericht das Urteil teilweise geändert. Die Beitragserhebung für die 

Jahre 2007 und 2008 sei zwar rechtswidrig; denn die Beklagte habe Gewinne 

aus Vorjahren bei der Beitragskalkulation unberücksichtigt gelassen. Hinsicht-

lich der Beitragsbescheide für die Jahre 2005 und 2006 sei die Klage aber un-

begründet. Im Beitragsprozess sei eine gerichtliche Kontrolle der Rücklagenbil-

dung nur insoweit möglich, als erhobene Beiträge kalkulatorisch wenigstens 

teilweise eine Zuführung zu den Rücklagen bewirkten. Denn nach § 3 Abs. 2 

Satz 1 IHKG würden die Beiträge nach Maßgabe des Wirtschaftsplans aufge-

bracht. In den Jahren 2005 und 2006 sei jedoch keine Zuführung in die Liquidi-

tätsrücklage geplant gewesen, so dass es insoweit an einer Beschwer der Klä-

gerin durch die Beitragserhebung fehle. Eine fehlerhafte Wirtschaftsplanung 

könne nicht im Beitragsprozess, sondern nur mit einer Feststellungs- oder Un-

terlassungsklage in Bezug auf die Haushaltsführung geltend gemacht werden. 

 

Mit ihrer vom Bundesverwaltungsgericht zugelassenen Revision begehrt die 

Klägerin die Aufhebung des Berufungsurteils. Zur Begründung verweist sie auf 

ihre Nichtzulassungsbeschwerde und auf den Zulassungsbeschluss. Sie bean-

tragt sinngemäß, 

 

das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz 
vom 23. September 2014 zu ändern und die Berufung der 
Beklagten gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Kob-
lenz vom 25. November 2013 insgesamt zurückzuweisen. 

 

 

 

3 

4 



- 4 - 
 
 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Revision zu verwerfen, hilfsweise zurückzuweisen. 
 

Sie hält die Revision für unzulässig, da eine ausreichende Revisionsbegrün-

dung fehle. Rein vorsorglich verteidigt sie das Berufungsurteil. Sie verweist da-

rauf, dass einer Industrie- und Handelskammer bei der Wirtschaftsplanung ein 

weiter finanzpolitischer Gestaltungsspielraum zustehe. Die Wirtschaftshoheit 

gehöre im Sinne der Finanzhoheit zum Kernbereich der Selbstverwaltungs-

garantie. Die Industrie- und Handelskammern seien einer internen und externen 

Rechnungskontrolle unterworfen. Eine verwaltungsgerichtliche Kontrolle ihrer 

Haushaltsentscheidungen sei nicht vorgesehen, weswegen auch im Rahmen 

der Anfechtung eines Beitragsbescheides keine umfassende IHK-Haushalts-

prüfung vorzunehmen sei. Eine im Einzelfall fehlerhafte Haushaltsentscheidung 

führe weder zur Unwirksamkeit des gesamten Haushalts, noch sei sie wegen 

des Prinzips der Jährlichkeit nach Ablauf des Haushaltsjahres reparabel. Sie 

wirke sich weder auf die Wirksamkeit des Beitragssystems noch auf die Recht-

mäßigkeit des Beitragsbescheides aus. Der Beitrag sei als Gegenleistung für 

die Vorteile anzusehen, die ein Mitglied aus der Kammerzugehörigkeit oder ei-

ner besonderen Tätigkeit der Kammern ziehe oder ziehen könne. Daraus folge, 

dass die Einhaltung der Haushaltsvorschriften nicht inzident bei der Beitrags-

kontrolle zu prüfen sei. Sie könne allenfalls im Rahmen einer isolierten Feststel-

lungs- und Unterlassungsklage geltend gemacht werden. 

 

Der Vertreter des Bundesinteresses bemängelt die Revisionsbegründung, hält 

die Revision in der Sache jedoch für begründet.  

 

Die Beteiligten haben auf mündliche Verhandlung verzichtet. 

 

 

II 

 

Die Revision der Klägerin, über die der Senat nach § 101 Abs. 2 VwGO ohne 

mündliche Verhandlung entscheiden kann, hat Erfolg. 
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1. Sie ist zulässig. Die Revisionsbegründung genügt noch den an sie zu stel-

lenden Anforderungen (§ 139 Abs. 3 Satz 4 VwGO). Sie enthält einen bestimm-

ten Antrag und nimmt zur Begründung der Rechtsverletzung auf das Vorbringen 

der Nichtzulassungsbeschwerde Bezug. Zu den Erfordernissen einer ord-

nungsgemäßen Revisionsbegründung gehört eine Sichtung und rechtliche 

Durchdringung des Streitstoffes und eine damit verbundene sachliche Ausei-

nandersetzung mit den die Entscheidung des Berufungsgerichts tragenden 

Gründen, aus der hervorgeht, warum der Revisionskläger diese Begründung 

nicht als zutreffend erachtet (BVerwG, Urteil vom 3. März 1998 - 9 C 20.97 - 

BVerwGE 106, 202 <203>; Beschluss vom 12. Juni 2006 - 5 C 26.05 - NJW 

2006, 3081 Rn. 2). Eine Bezugnahme auf Schriftsätze, die im Verfahren wegen 

der Nichtzulassung der Revision vorgelegt worden sind, ist als Begründung der 

zugelassenen Revision ausreichend, wenn die Beschwerdeschrift ausnahms-

weise den Anforderungen (auch) an eine Revisionsbegründung genügt 

(BVerwG, Urteile vom 13. März 2008 - 7 C 44.07 - Buchholz 406.25 § 17 

BImSchG Nr. 4 Rn. 12 und vom 16. Juni 2015 - 10 C 14.14 

[ECLI:DE:BVerwG:2015:160615U10C14.14.0] - NVwZ 2015, 1610 Rn. 14). Das 

ist hier der Fall. Die Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde enthält eine 

kritische Würdigung des Berufungsurteils im Hinblick auf dessen verfahrens- 

und materiellrechtliche Richtigkeit, auch wenn darin nicht auf alle Aspekte ein-

gegangen wird. 

 

2. Die Revision ist auch begründet. Das Berufungsgericht hätte die Berufung 

der Beklagten auch in Ansehung der Beitragsfestsetzung für 2005 und 2006 

zurückweisen müssen; denn auch insoweit sind die angefochtenen Bescheide 

rechtswidrig und verletzen die Klägerin in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 

VwGO). Die Beitragsfestsetzungen stehen auch für diese beiden Jahre mit § 3 

Abs. 2 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und 

Handelskammern (Industrie- und Handelskammergesetz - IHKG) vom 

18. Dezember 1956 (BGBl. I S. 920) in der hier maßgeblichen Fassung des 

Art. 5 des Gesetzes vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2934) und des Art. 4 

Nr. 5 des Gesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) nicht im Einklang. 
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a) Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 IHKG werden die Kosten der Errichtung und der 

Tätigkeit der Industrie- und Handelskammer, soweit sie nicht anderweitig ge-

deckt sind, nach Maßgabe des Haushaltsplanes (Wirtschaftsplanes) durch Bei-

träge der Kammerzugehörigen gemäß einer Beitragsordnung aufgebracht. 

Nach § 3 Abs. 2 Satz 2 IHKG ist der Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) jährlich 

nach den Grundsätzen einer sparsamen und wirtschaftlichen Finanzgebarung 

unter pfleglicher Behandlung der Leistungsfähigkeit der Kammerzugehörigen 

aufzustellen und auszuführen. Mit Blick auf die Beitragserhebung legt das Ge-

setz damit eine zweistufige Willensbildung der Kammer zugrunde. Auf einer 

ersten Stufe stellt die Kammer den Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) auf. Der 

Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) gilt für ein Haushaltsjahr (Wirtschaftsjahr) und 

ist - als Plan - im Voraus aufzustellen; vor dem Hintergrund der in diesem Jahr 

beabsichtigten Tätigkeiten der Kammer prognostiziert er unter Berücksichtigung 

der erwartbaren Einnahmen und Ausgaben den voraussichtlichen Bedarf, den 

es durch Beiträge zu decken gilt. Auf einer zweiten Stufe wird dieser voraus-

sichtliche Bedarf alsdann gemäß einer Beitragsordnung im Wege der Beitrags-

erhebung auf die Kammerzugehörigen umgelegt. 

 

Die Prüfung, ob ein Beitragsbescheid rechtmäßig ist, erfordert damit nicht nur 

die Feststellung, ob der im Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) festgesetzte Mittel-

bedarf der Kammer - die nicht durch Einnahmen (anderweitig) gedeckten Kos-

ten ihrer Tätigkeit - durch eine Beitragsordnung rechtmäßig auf die Kammerzu-

gehörigen umgelegt und ob die Beitragsordnung auch im Einzelfall fehlerfrei 

angewendet wurde. Geboten ist vielmehr ebenfalls die Feststellung, ob die 

Festsetzung des Mittelbedarfs der Kammer im Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) 

den insofern zu stellenden rechtlichen Anforderungen genügt. Der Haushalts-

plan (Wirtschaftsplan) ist der gerichtlichen Überprüfung nicht schlechthin entzo-

gen. Er ist auch der inzidenten Überprüfung im Beitragsrechtsstreit nicht entzo-

gen. Beides wäre mit dem Gebot des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG, gegen die Bei-

tragserhebung der Industrie- und Handelskammer effektiven gerichtlichen 

Rechtsschutz zu gewähren, unvereinbar.  

 

Hiergegen kann die Beklagte nicht auf ihre Befugnis zur Selbstverwaltung ver-

weisen. Hinter dieser Argumentation steht ersichtlich die Sorge, die gerichtliche 
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Überprüfung könne eine kraftvolle Betätigung der Selbstverwaltung allzu sehr 

einengen. Diese Sorge ist unbegründet. Jede Autonomie besteht nur in den ihr 

vom Gesetz gezogenen Grenzen, und es ist Aufgabe der Gerichte, über die 

Einhaltung der gesetzlichen Grenzen zu wachen. Wie weit diese gerichtliche 

Kontrolle reicht, hängt davon ab, wie eng gezogen die gesetzlichen Grenzen 

sind. Wie noch (sogleich unten b) zu zeigen sein wird, besitzt die Kammer bei 

der Aufstellung ihres Haushaltsplanes (Wirtschaftsplanes) einen sehr weiten 

Gestaltungsspielraum. 

 

Das Berufungsgericht hält die gerichtliche Überprüfung der Ansätze des Haus-

haltsplanes (Wirtschaftsplanes) zwar grundsätzlich für möglich, erklärt sie aber 

im Beitragsprozess für unzulässig und möchte sie einer gesonderten Unterlas-

sungs- oder Feststellungsklage vorbehalten. Hierfür beruft es sich auf die 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, derzufolge ein Kammermit-

glied die Zahlung des Kammerbeitrags nicht mit Einwänden gegen die Bei-

tragsverwendung verweigern darf (BVerwG, Urteil vom 13. Dezember 

1979 - 7 C 65.78 - BVerwGE 59, 242 <245 ff.>; OVG Koblenz, Urteil vom 

13. April 2011 - 6 A 11076/10 - LKRZ 2011, 238). Dem liegt ein Missverständnis 

zugrunde. Die zitierte Rechtsprechung betrifft lediglich solche Einwände gegen 

die Beitragsverwendung, die sich gegen bestimmte Tätigkeiten der Kammer 

richten. Es trifft zu, dass ein Kammermitglied nach der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts die Kammer zwar gerichtlich auf Unterlassung von 

Tätigkeiten in Anspruch nehmen kann, die außerhalb ihres gesetzlichen Aufga-

benkreises liegen (BVerwG, Urteil vom 23. Juni 2010 - 8 C 20.09 - BVerwGE 

137, 171), dass es mit dieser Begründung jedoch nicht die Entrichtung des 

Kammerbeitrags verweigern kann (BVerwG, Urteil vom 13. Dezember 1979 

a.a.O.; stRspr). Dies findet seine Begründung darin, dass der Kammerbeitrag 

der Finanzierung der gesamten Kammertätigkeit dient und daher nicht mit der 

gebotenen Bestimmtheit einer einzelnen Tätigkeit zugeordnet werden kann. Mit 

Blick auf die Kammertätigkeit ist der Kammerbeitrag daher verwendungsneutral. 

Das führt indes nicht dazu, die Ansätze des Haushaltsplanes (Wirtschaftspla-

nes) im Beitragsprozess generell ungeprüft als gegeben hinzunehmen. Gerade 

die gesetzlichen Bestimmungen für die Haushaltsführung selbst berühren das 

einzelne Kammermitglied regelmäßig nur über die Beitragspflicht; dann muss 
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es deren Einhaltung gerade im Beitragsprozess zur gerichtlichen Prüfung stel-

len können. 

 

b) Die Kammer besitzt bei der Aufstellung des Haushaltsplanes (Wirtschafts-

planes) einen weiten Gestaltungsspielraum. Dieser besteht freilich nicht als glo-

bale Größe für den gesamten Bereich des Haushalts- und Finanzrechts, son-

dern nur, soweit er konkret in den jeweils zu beachtenden Rechtsnormen ange-

legt ist (vgl. BVerwG, Urteile vom 5. August 2015 - 6 C 10.14 

[ECLI:DE:BVerwG:2015:050815U6C10.14.0] - juris Rn. 42 und vom 

14. Oktober 2015 - 6 C 17.14 [ECLI:DE:BVerwG:2015:141015U6C17.14.0] - 

juris Rn. 35). Der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle unterliegt, ob dieser Rah-

men gewahrt ist. § 3 Abs. 2 Satz 2 IHKG gebietet die Beachtung der Grundsät-

ze einer sparsamen und wirtschaftlichen Finanzgebarung sowie eine pflegliche 

Behandlung der Leistungsfähigkeit der Kammerzugehörigen. Ferner sind - für 

spätere als die hier strittigen Haushaltsjahre - seit der Einfügung des § 3 

Abs. 7a IHKG durch das Gesetz vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246) die 

Grundsätze kaufmännischer Rechnungslegung und Buchführung anzuwenden. 

Unabhängig davon sind ferner die Grundsätze des staatlichen Haushaltsrechts 

sowie ergänzende Satzungsbestimmungen zu beachten. Zu den Grundsätzen 

des staatlichen Haushaltsrechts zählt das Gebot der Haushaltswahrheit, aus 

dem in Ansehung von Prognosen das Gebot der Schätzgenauigkeit folgt. Die-

ses ist nicht schon dann verletzt, wenn sich eine Prognose im Nachhinein als 

falsch erweist; Prognosen müssen aber aus der Sicht ex ante sachgerecht und 

vertretbar ausfallen (vgl. BVerfG, Urteil vom 9. Juli 2007 - 2 BvF 1/04 

[ECLI:DE:BVerfG:2007:fs20070709.2bvf000104] - BVerfGE 119, 96 <129>). 

 

Welche rechtlichen Anforderungen an die Aufstellung des Haushaltsplanes 

(Wirtschaftsplanes) sich hieraus sowie aus weiteren einschlägigen Vorschriften 

im Einzelnen ergeben, bedarf keiner Vertiefung. Für die Entscheidung des vor-

liegenden Rechtsstreits genügt es, die rechtlichen Anforderungen zu präzisie-

ren, die mit Blick auf die Rücklagenbildung zu stellen sind. Insofern ist davon 

auszugehen, dass der Kammer die Bildung von Vermögen verboten ist (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 26. Juni 1990 - 1 C 45.87 - Buchholz 430.3 Kammerbeiträ-

ge Nr. 22 S. 12). Das schließt die Bildung von Rücklagen nicht aus, bindet sie 
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aber an einen sachlichen Zweck im Rahmen zulässiger Kammertätigkeit. In 

diesem Sinne hat das Bundesverwaltungsgericht bereits entschieden, dass es 

sich bei den Mitteln für angemessene Rücklagen ebenfalls um Kosten der In-

dustrie- und Handelskammer im Sinne des § 3 Abs. 2 IHKG handelt, die in Er-

mangelung anderer Finanzquellen durch Beiträge zu decken sind (BVerwG, 

Urteil vom 26. Juni 1990 a.a.O. S. 12 f.). Daran ist auch für die Zukunft festzu-

halten, da die Bildung von angemessenen Rücklagen auch nach Einführung der 

Verwaltungsdoppik und der damit verbundenen Orientierung an der kaufmän-

nischen Buchführung für die Industrie- und Handelskammern als nicht gewinn-

orientierte öffentlichrechtliche Körperschaften weiterhin notwendig ist und zu 

einer geordneten Haushaltsführung gehört (vgl. Jahn, GewArch 2013, 49 <53>).  

 

Die Vorhaltung einer Mittelreserve zur Überbrückung von Einnahmeverzöge-

rungen oder Einnahmeausfällen stellt einen solchen sachlichen Zweck dar. Al-

lerdings muss auch das Maß der Rücklage noch von diesem sachlichen Zweck 

gedeckt sein; eine hierdurch in ihrer Höhe nicht mehr gedeckte Rücklage wäre 

nicht mehr angemessen und würde einer unzulässigen Vermögensbildung 

gleichkommen. Hieraus folgt nicht nur, dass die Kammer eine überhöhte Rück-

lage nicht bilden darf, sondern auch, dass sie eine überhöhte Rücklage bald-

möglichst wieder auf ein zulässiges Maß zurückführen muss. Die Entscheidung 

über das Vorhalten einer Rücklage und über deren Höhe muss die Kammer bei 

jedem Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) - und damit jährlich - erneut treffen. So 

räumt die Beklagte selbst ein, dass auch in der Entscheidung der IHK-Vollver-

sammlung, eine in der Vergangenheit gebildete Rücklage in einem späteren 

Haushaltsjahr unverändert zu lassen, eine haushaltsrechtlich relevante Ent-

scheidung zu sehen ist (Revisionserwiderung S. 12). Ein Haushaltsplan (Wirt-

schaftsplan) kann deshalb nicht nur dann rechtswidrig sein, wenn er eine über-

höhte Rücklagenbildung vorsieht, sondern auch dann, wenn er eine überhöhte 

Rücklage beibehält.  

 

c) So liegt es hier. Die Beibehaltung jedenfalls der Betriebsmittel- bzw. Liquidi-

tätsrücklage in unverminderter Höhe in den Haushaltsjahren 2005 und 2006 

war rechtswidrig, weshalb die festgesetzten Beiträge nicht der Deckung zuläs-

siger Kosten der IHK-Tätigkeit dienten. Ob auch die Ausgleichsrücklage 
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rechtswidrig war, bedarf keiner Entscheidung. Schließlich kann offen bleiben, 

ob die Rücklagen im Übrigen im Jahr 2005 den damals geltenden Beschrän-

kungen des § 33 der Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsordnung 

(HKRO 2005) und im Jahr 2006 den Beschränkungen des § 15 Abs. 3 des Fi-

nanzstatuts der Beklagten (FSt 2006) entsprachen. Schließlich kann zugunsten 

der Beklagten angenommen werden, dass die in diesen Satzungen für die Jah-

re 2005 und 2006 eröffnete Möglichkeit, zwei unterschiedliche Rücklagen für 

die eng miteinander verbundenen Risiken des vorübergehenden und des end-

gültigen Beitragsausfalls zu bilden, von ihrem Satzungsermessen gedeckt war.  

 

Die Beklagte hat dadurch den ihr von § 33 HKRO 2005 und § 15 Abs. 3 

FSt 2006 eingeräumten Beurteilungsspielraum überschritten, dass sie allein für 

das Risiko des vorübergehenden Zahlungsausfalls im Jahr 2005 annähernd die 

höchstmögliche Betriebsmittelrücklage von 50 % der fortdauernden Ausgaben 

(6,4 Mio. €) und im Jahr 2006 ebenfalls beinahe die maximal zulässige Liquidi-

tätsrücklage von 50 % der Betriebsaufwendungen (7,7 Mio. €) veranschlagt hat. 

Die Höhe dieser Rücklagen entsprach in beiden Jahren nicht dem Grundsatz 

der Schätzgenauigkeit. Die Rücklagenhöhe hätte nur mit der Prognose gerecht-

fertigt werden können, dass es im jeweiligen Haushaltsjahr bei ungünstigem 

Zahlungseingang zu zeitweisen Liquiditätsengpässen von fast 50 % der laufen-

den Ausgaben kommen könne. Die Beklagte hat aber im gesamten Prozess 

keine Anhaltspunkte dafür vorgetragen, dass ein derart hohes Liquiditätsrisiko 

in den Jahren 2005 und 2006 gedroht hätte. Auf die Frage des Verwaltungsge-

richts wusste sie ein derartiges Risiko auch aus den Erfahrungen der Vergan-

genheit nicht zu belegen. Im Gegenteil hat sie eingeräumt, im gesamten Zeit-

raum von 2005 bis 2008 die Liquiditätsrücklage nur für einen Zeitraum von zwei 

Monaten in Höhe von 1,5 Mio. € benötigt zu haben, und die Liquiditätsrücklage 

in den Folgejahren aufgelöst. Dies zwingt zu dem Schluss, dass die vorgehalte-

ne Rücklage in den Jahren 2005 und 2006 deutlich überhöht gewesen ist.  
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO. 

 

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Rennert     Dr. Häußler         Hoock 

 

     Dr. Rublack    Dr. Seegmüller 

 

 

B e s c h l u s s 

 

Der Wert des Streitgegenstands wird für das Revisionsverfahren auf 

842,56 € festgesetzt. 

 

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Rennert     Dr. Häußler         Hoock 

 

     Dr. Rublack    Dr. Seegmüller 
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